
gesteuert. Ausfallrisikokonzentrationen entstehen im Konzern temporär innerhalb von 

Großprojekten. Die maximale Risikohöhe ergibt sich aus dem Buchwert der aktivier-

ten Forderungen und ggf. aus Schadensersatz- oder Haftungsansprüchen. Risiken aus 

Zahlungsstromschwankungen existieren aufgrund der vorhandenen Liquiditätsreserven 

und der sich zunehmend verstetigenden Einzahlungsflüsse derzeit nicht.

Produktrisiken

Es besteht ein Risiko, dass der von NEXUS erreichte Innovationsvorsprung durch 

Wettbewerbsinnovationen verloren geht und dadurch Marktanteile verloren gehen. 

Risiken liegen auch in der Zeit- und Budgetplanung sowie in der Gestaltung und in der 

Qualität von Eigenentwicklungen, bei denen Abweichungen von der Marktspezifikation 

erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der Vermarktung und der Kostenposition be-

deuten können. In der Softwareentwicklung werden außerdem teilweise Drittprodukte 

eingesetzt, bei deren Verlust oder bei mangelnder Qualität der Technologie es zu 

Verzögerungen der eigenen Softwareauslieferung kann. Die NEXUS-Gruppe begeg-

net diesen Risiken mit jährlichen qualitätsgeprüften Releases, die einen vordefinierten 

Qualitätsmanagement-Prozess durchlaufen.

Risiken in der Belegschaft

Die Entwicklung der NEXUS hängt in starkem Umfang vom Wissen und der konzernwei-

ten Leistungsbereitschaft der Belegschaft ab. Es besteht grundsätzlich das Risiko, durch 

Fluktuation Kompetenzen zu verlieren und Marktvorteile einzubüßen. Das Abwandern 

einer größeren Anzahl von Kern-Know-how-Trägern könnte zumindest kurzfristig zu er-

heblichen Schwierigkeiten in der operativen Geschäftsabwicklung führen. Zudem zeigt 

der Arbeitsmarkt seit Jahren einen Mangel an Fachkräften. Die NEXUS begegnet diesem 

Risiko mit aktiver Personalentwicklung, die ein wichtiger Bestandteil für eine vorausschau-

ende und zuverlässige Sicherung unserer Personalressourcen darstellt.

Rechtliche Risiken

Bedeutende rechtliche Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Risikoberichterstattung in Bezug auf die

Verwendung von Finanzinstrumenten und 

finanzwirtschaftliche Risiken

Finanzinstrumente bestehen im Wesentlichen aus Leistungsforderungen und -ver-

bindlichkeiten. Da die Kunden der NEXUS-Gruppe überwiegend in öffentlicher 

Trägerschaft sind, ist das Ausfallrisiko innerhalb der Leistungsforderungen als gering 

einzuschätzen.

NEXUS verfügt in erheblichem Umfang über immaterielle Vermögenswerte in Form von 

Konzessionen / Patenten (TEUR 1.070; Vj: TEUR 732), Geschäfts- oder Firmenwerten 

(TEUR 73.462; Vj: TEUR 49.314), Technologie und Kundenbeziehungen (TEUR 13.313; 

Vj: TEUR 9.394), Marken (TEUR 8.767; Vj: TEUR 8.749) sowie Entwicklungskosten  

(TEUR 15.459; Vj: TEUR 16.929), die in der Bilanz aktiviert sind. Zum Bilanzstichtag 

wurde eine Überprüfung der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte so-

wie Marken mit unbestimmter Nutzungsdauer auf Basis des DCF-Verfahrens vor-

genommen. Aufgrund der zukünftigen positiven Ergebniserwartungen besteht kein 

Abwertungsbedarf. Sofern die getroffenen Annahmen zukünftig nicht so eintreten, 

könnte sich ein Abwertungsbedarf bei den Geschäfts- oder Firmenwerten und auch 

bei den übrigen immateriellen Vermögenswerten ergeben.

Die NEXUS AG und ihre Tochtergesellschaften haben nach wie vor latente Steuern 

auf Verlustvorträge aktiviert. Sollte nicht mehr zu erwarten sein, dass Gewinne zur 

Nutzung der Verlustvorträge erwirtschaftet werden, müsste der Ansatz ganz oder 

zum Teil reduziert werden. Sollten sich Steuergesetzgebungen zur Behandlung von 

Verlustvorträgen ändern, könnte es nötig werden, die aktivierten latenten Steuern 

ganz oder zum Teil zu reduzieren.

NEXUS hält Wertpapiere, die Zinsrisiken und Kursrisiken ausgesetzt sind und darum 

intensiv beobachtet werden. Aufgrund der volatilen Märkte für Wertpapiere existieren 

weiterhin Kurs- und Ausfallrisiken, die beobachtet und bewertet werden. Der Konzern 

hält wesentliche liquide Mittel in Schweizer Franken, die Kursrisiken unterliegen. 

Währungsrisiken entstehen insbesondere auch durch die in der Schweiz (Schweizer 

Franken) realisierten Umsätze und die daraus resultierenden Forderungen, die bis zur 

Zahlung Währungsschwankungen unterliegen. Den Einzahlungen in Schweizer Franken 

stehen in hohem Umfang Auszahlungen in Schweizer Franken gegenüber, so dass sich 

hier das Währungsrisiko netto vermindert. Eine Sicherungsbeziehung bestand zum 

Stichtag nicht. Liquiditätsrisiken existieren aufgrund der Liquiditätsreserven und der 

sich zunehmend verstetigenden Einzahlungsflüsse nicht.

Die Entscheidung über den Einsatz und die Risiken aus der Verwendung von 

Finanzinstrumenten werden zentral durch den Vorstand der NEXUS AG überwacht.

Der Konzern ist bestrebt, über genügend Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente oder entsprechende unwiderrufliche Kreditlinien zu verfügen, um sei-

ne Verpflichtungen in den nächsten Jahren zu erfüllen. Des Weiteren steht der 

Gesellschaft genehmigtes Kapital für weitere Kapitalerhöhungen zur Verfügung.

Aus zukünftig zu erwartenden Kaufpreiszahlungen im Rahmen von Unternehmens-

erwerben können sich Effekte aus Änderungen der vertragsrelevanten Faktoren 

ergeben.

Internes Kontrollsystem und Risikomanagement system bezogen 
auf den Konzernrechnungslegungsprozess

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem hat im Hinblick auf den Rech-

nungslegungsprozess zum Ziel, die Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit der 

Rechnungslegung und Finanzberichterstattung konzernweit sicherzustellen. Die 

laufende Buchhaltung der inländischen Tochterunternehmen wird dezentral geführt, 

während die Erstellung der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse zum überwiegen-

den Teil zentral erfolgt. Die ausländischen Gesellschaften erstellen lokale Abschlüsse, 

die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder bei Wesentlichkeit freiwillig geprüft wer-

den. Die Erstellung des Konzernabschlusses sowie die erforderlichen Anpassungen 

der in- und ausländischen Einzelabschlüsse an die International Financial Reporting 

Standards, wie sie in der EU verpflichtend anzuwenden sind, erfolgten zentral in 

Donaueschingen. Der Abschlusserstellungsprozess wird zentral durch den Leiter 

Finanzen sowie den Vorstand der NEXUS AG überwacht. Das Vier-Augen-Prinzip wird 

grundsätzlich gewahrt.

Übernahmerelevante Angaben

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals und 
Börsennotierung

Die NEXUS AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard unter der 

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) 522090 gelistet. Das gezeichnete Kapital in Höhe 

von EUR 15.752.231 setzt sich wie folgt zusammen: Stammaktien: 15.752.231 Stück 

zum rechnerischen Wert von jeweils EUR 1,00. Zu den aus Stückaktien vermittel-

ten Rechten und Pflichten verweisen wir auf das Aktiengesetz (§§ 8 ff. AktG). Zum 

Stichtag sind 15.712.846 Aktien ausgegeben.

In teilweiser Ausnutzung der am 13. Mai 2016 von der Hauptversammlung der 

NEXUS AG beschlossenen Ermächtigung für die Zeit bis zum 30. April 2021 zur 

Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 3.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuer, auf den 

Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (Genehmigtes 

Kapital 2016 / I) hat der Vorstand am 14. Juli 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

vom gleichen Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre – zugunsten der Arbeitnehmer der 

NEXUS AG und verbundener Unternehmen der NEXUS AG – von EUR 15.735.665,00 

um bis zu EUR 25.000,00 auf EUR 15.760.665,00 durch Ausgabe von bis zu 25.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Anteil 

am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,- und mit Gewinnberechtigung ab 

dem 1. Januar 2017 zu erhöhen. Das Grundkapital hat sich um EUR 16.566,00 auf  

EUR 15.752.231,00 erhöht. Somit beträgt das genehmigte Kapital 2016 / I nach teil-

weiser Ausschöpfung noch EUR 2.983.434,00.
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Beschränkungen zu Aktien

Soweit bekannt existieren keine Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die 

Übertragung von Aktien betreffen.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Uns wurden keine direkten und indirekten Beteiligungen am Kapital mit über 10 von 

Hundert der Stimmrechte mitgeteilt.

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten

Es existieren keine Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 

verleihen.

Art der Stimmrechtskontrolle im Fall von Arbeitnehmerbeteiligungen

Bei den am Kapital beteiligten Arbeitnehmern existiert keine Trennung zwischen 

Stimmrecht und Aktie. Die Kontrollrechte können unmittelbar durch die Arbeitnehmer 

ausgeübt werden.

Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und 

Satzungsänderungen

Es existieren keine weitergehenden Satzungsbestimmungen zur Ernennung und 

Abberufung von Vorstandsmitgliedern als die in den gesetzlich geltenden Vorschriften. 

Zudem sind keine wesentlichen Satzungsbestimmungen anzugeben, die von gesetz-

lichen Vorschriften und von dispositiven Vorschriften abweichen.

Befugnisse des Vorstands hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben 

oder zurückzukaufen (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien)

Die Hauptversammlung der NEXUS AG hat mit Beschluss vom 12. Mai 2017 den 

Vorstand ermächtigt, bis zum 30. April 2022 eigene Aktien bis zu einer Höhe von ins-

gesamt 10 % des Grundkapitals, das bei Einberufung der Hauptversammlung vorhan-

den war, d.h. maximal bis zu 1.573.566 Stückaktien mit rechnerischem Nennwert von 

je EUR 1,00, zu erwerben. Der Vorstand ist im Rahmen der Ermächtigung ermächtigt, 

die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre im 

Falle der Verwendung der eigenen Aktien nach Maßgabe der näheren Bestimmungen 

des am 17. Mai 2017 im Bundesanzeiger veröffentlichen Punkt 7 der Tagesordnung 

der Hauptversammlung der NEXUS AG auszuschließen. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die aufgrund der erteilten Ermächtigung er-

worbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates an Dritte im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder bei einem Erwerb von Unternehmen oder 

von Beteiligungen an Unternehmen anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf 

eigene Aktien ist insoweit ausgeschlossen. 

 

Die NEXUS AG hat in 2016 ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Der Vorstand der 

NEXUS AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 25. Oktober 2016 beschlossen, 

von der Ermächtigung zum Erwerb bis zu 200.000 Stück eigener Aktien (das ent-

spricht 1,27 % vom Grundkapital) der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

Gebrauch zu machen. Die Ermächtigung ist auf den Zeitraum bis zum 30. April 

2020 und auf einen Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals beschränkt. Aus 

diesem Aktienrückkaufprogramm wurden bis zum 31. Dezember 2018 78.956 Stück 

(Vj: 26.377 Stück) eigene Anteile (= EUR 78.956 Grundkapital; Vj: EUR 26.377 

Grundkapital) erworben. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von 0,5 %  

(Vj: 0,1 %).

Per 31. Dezember 2018 wurden insgesamt 78.956 Stück zu einem Durchschnittskurs 

von EUR 23,79 erworben. 

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. April 2021 das Grundkapital 

der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis 

zu insgesamt EUR 3.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender 

nennwertloser Inhaberaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu er-

höhen (Genehmigtes Kapital 2016). Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens ausgegeben werden. Der 

Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Bedingungen 

der Aktienausgabe. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des 

Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in folgenden 

Fällen zu entscheiden:

a) für Spitzenbeträge,

b) zur Ausgabe neuer Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbunde-

nen Unternehmens,

c) zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen,

d) zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und glei-

cher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Feststellung des Ausgabebetrages 

durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % 

des zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister vorhan-

denen Grundkapitals (EUR 15.735.665,00) und – kumulativ – 10 % des zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. Auf die 

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag am Grundkapital 

abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit der Eintragung 

dieser Ermächtigung im Handelsregister unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss 

gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert wor-

den sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options und/

oder Wandlungsrechte aus Options und/oder Wandelschuldverschreibungen und/

oder Wandlungspflichten aus Wandelschuldverschreibungen beziehen, die seit der 

Eintragung dieser Ermächtigungen im Handelsregister in entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 1.400.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 1.400.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von 

je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012). Das bedingte Kapital dient der 

Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die auf Grund der Ermächtigung 

der Hauptversammlung der NEXUS AG vom 23. Mai 2012 gegeben werden. Die be-

dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen ausgege-

ben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien 

Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene 

Aktien gewährt.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen

Es bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Be-

dingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen.

Entschädigungsvereinbarungen

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahme-

angebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, be-

stehen nicht.

Grundzüge des Vergütungssystems  
des Vorstands

Die Festlegung von Struktur und Höhe der Vergütung des Vorstands wird bei der NEXUS 

AG vom Aufsichtsrat beschlossen. Das Vergütungssystem für den Vorstand basiert 

auf den Grundsätzen der Leistungs- und Ergebnisorientierung und besteht aus einer 

erfolgsunabhängigen Grundvergütung sowie aus erfolgsabhängigen Bestandteilen. 

Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung eines jeden Vorstandsmitglieds bil-

den insbesondere die Aufgaben des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönli-

che Leistung, die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des 

Unternehmens unter Berücksichtigung des Marktumfelds. Darüber hinaus unterhält 

die Gesellschaft für ihre Organmitglieder eine Vermögenshaftpflichtversicherung (so-

genannte D&O-Versicherung).

Die erfolgsunabhängige Grundvergütung besteht aus einem Fixum, ausbezahlt in 

zwölf Monatsraten und Sachbezügen, welche aus dem nach steuerlichen Richtlinien 

anzusetzenden Wert der Dienstwagennutzungen bestehen. Als Maßnahme der be-

trieblichen Altersvorsorge werden zudem durch die Gesellschaft Einzahlungen in eine 

Lebensversicherung und eine Unterstützungskasse geleistet.
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